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(54) Manipulationsgesichertes elektronisches Schloss

(57) Die Erfindung betrifft ein elektronisches
Schloss, insbesondere Sicherheitsschloss, mit einem
Schlossriegel (6), einer damit verbundenen Riegelver-
stelleinrichtung (9), einem an der Riegelverstelleinrich-

tung (9) angeordneten Sperrglied (5) und einem mit dem
Sperrglied (5) zusammenwirkenden Sperrelement (10),
wobei das Sperrglied (5) durch wenigstens ein Manipu-
lationswiderstandselement (52) abgesichert ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein elektronisches
Schloss, insbesondere ein elektronisches Sicherheits-
schloss.
[0002] Elektronische Schlösser im Allgemeinen sowie
elektronische Sicherheitsschlösser im speziellen sind
aus dem Stand der Technik an sich gut bekannt, weshalb
es eines gesonderten druckschriftlichen Nachweises an
dieser Stelle nicht bedarf.
[0003] Schlösser, und so auch elektronische Schlös-
ser, verfügen über einen Schlossriegel. Dieser Schloss-
riegel ist verfahrbar ausgebildet und an eine Riegelver-
stelleinrichtung angekoppelt, die es einem Bediener mit-
tels einer entsprechenden Betätigungseinrichtung er-
möglicht, den Schlossriegel wahlweise in eine von we-
nigstens zwei Endstellungen zu verbringen. Dabei ist das
Schloss in einer ersten Endstellung des Schlossriegels
versperrt und in einer zweiten Endstellung des Schloss-
riegels geöffnet, das heißt entsperrt.
[0004] Gegenüber einem herkömmlichen Schloss
liegt die Besonderheit eines Sicherheitsschlosses unter
anderem darin, dass die Bewegung des Schlossriegels
sperrbar ist, so dass der Schlossriegel erst nach seiner
Entsperrung verfahrbar ist, wobei die Entsperrung des
Schlossriegels nur autorisierten Bedienern möglich ist.
Zur Sperrung des Schlossriegels dient bei den aus dem
Stand der Technik bekannten Schlössern ein Sperrglied.
Dieses Sperrglied kann entweder gesperrt oder freige-
schaltet sein. Nur im freigeschalteten Zustand ist aller-
dings eine Bewegung des Schlossriegels möglich, da nur
dann das Sperrglied frei bewegt werden kann. Im ge-
sperrten Zustand des Sperrgliedes ist eine Bewegung
desselben und damit auch eine Bewegung des Schloss-
riegels nicht möglich. Die Freischaltung und/oder Sper-
rung des Sperrgliedes kann elektrisch und/oder mecha-
nisch erfolgen.
[0005] Obgleich sich die aus dem Stand der Technik
bekannten Sicherheitsschlösser im alltäglichen Praxis-
einsatz bewährt haben, besteht Verbesserungsbedarf,
insbesondere hinsichtlich der Manipulationssicherheit.
Darüber hinaus ist das Zusammenwirken von Schloss-
riegel einerseits und Sperrglied andererseits bei den aus
dem Stand der Technik bekannten Schlössern zumeist
mechanisch sehr aufwendig, was eine aufwendige und
damit teure Montage erforderlich macht.
[0006] Ein gattungsgemäßes elektronisches Schloss
ist beispielsweise bekannt aus der WO 2009/039899 A1.
Bei diesem Schloss wird das Sperrglied durch ein Sper-
relement blockiert oder durch Verschieben des Sperrele-
mentes freigegeben, wobei das Sperrelement durch ei-
nen Piezomotor angetrieben wird. Dies hat den beson-
deren Vorteil der Manipulationssicherheit, denn neben
der Elektrizität muss auch die Frequenz nachgebildet
werden. Ein derartiges Schloss ist jedoch wegen der gro-
ßen Vielzahl von Einzelteilen im Bereich der Sperre hin-
sichtlich Herstellung und Montage sehr aufwendig und
im Betrieb aufgrund des Zusammenwirkens einer großen

Vielzahl von Einzelteilen anfällig. Darüber hinaus hat sich
gezeigt, dass Manipulationsversuche mit brachialer me-
chanischer Gewalt dazu führen können, dass die zusam-
menwirkenden Elemente Spiel erhalten und eine sichere
Zuhaltung des Schlosses nicht gewährleistet ist.
[0007] Es ist ganz offensichtlich, dass bei derartigen
Schlössern die elektronisch antreibbare Sperre außer
Betrieb gesetzt werden kann, wenn mit roher Gewalt bis
in den Bereich des Sperrelementes vorgedrungen und
dieses bewegt wird, beispielsweise in der Art, dass eine
Auflauframpe oder ein entsperrter Bereich für das Sperr-
glied vorliegt. Eine derartige rohe Gewalt erfolgt bei-
spielsweise dadurch, dass mit normalen, im Profibereich
aber auch mit hochwertigen Bohrwerkzeugen schlicht-
weg in das Schloss durch den Schlüssellochbereich ein-
gebohrt wird. Der grundsätzliche Aufbau derartiger
Schlösser ist entsprechenden Personen bekannt. Man
bohrt in den Bereich hinein, bis man praktisch mit einem
Schraubenzieher oder einem entsprechenden Element
das Sperrelement aus dem Weg schieben, drehen oder
schlagen kann. Auf diese Weise hat das Sperrglied einen
freien Weg und das Schloss kann auch mit Gewalt be-
tätigt werden, ohne entweder den elektronischen oder
den mechanischen Schlüssel benutzen zu müssen.
[0008] Ausgehend von diesem beschrieben Stand der
Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein
elektronisches Schloss der gattungsgemäßen Art dahin-
gehend weiterzubilden, dass dieses manipulationssicher
wird.
[0009] Zur technischen Lösung wird ein Schloss mit
den Merkmalen des Anspruches 1 vorgeschlagen. Wei-
tere Vorteile und Merkmale ergeben sich aus Unteran-
sprüchen.
[0010] Zur Erläuterung der Erfindung werden zunächst
gattungsgemäße Schlösser etwas deutlicher beschrie-
ben:
[0011] Die Besonderheit des erfindungsgemäßen
Schlosses ist in der Zusammenwirkung von Sperrglied
einerseits und Sperrelement andererseits zu sehen. An-
ders als bei aus dem Stand der Technik bekannten
Schlössern ist das Sperrglied an der Riegelverstellein-
richtung angeordnet und mit dieser bewegbar. Eine Sper-
rung des Schlossriegels kommt also nicht dadurch zu-
stande, dass das Sperrglied eine mögliche Bewegung
des Schlossriegels direkt sperrt. Es ist erfindungsgemäß
vielmehr vorgesehen, ein Sperrelement in die Bewe-
gungsbahn des Sperrgliedes, das heißt in die vom Sperr-
glied beschreibbare Bewegungsbahn einfahren zu kön-
nen, wobei das Sperrelement linear verfahrbar ausgebil-
det ist. Aber auch ein verschwenkbar ausgebildetes
Sperrelement, das in die vom Sperrglied beschreibbare
Bewegungsbahn einschwenkbar ist, ist denkbar und vom
Erfindungsgedanken mit erfasst.
[0012] Die erfindungsgemäße Ausgestaltung zeichnet
sich durch ihre Einfachheit aus. Es sind lediglich zwei
Bauteile, nämlich das Sperrglied einerseits und das
Sperrelement andererseits vorgesehen, die in einfacher
Weise eine manipulationssichere Sperrung des Schloss-
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riegels ermöglichen. Das Sperrelement ist beispielswei-
se linear verfahrbar ausgebildet, was im Unterschied zu
einer verdrehbaren Anordnung vergleichsweise wenig
Verfahrraum in Anspruch nimmt, so dass das erfindungs-
gemäße Schloss vergleichsweise kompakt ausgebildet
werden kann. Im Übrigen zeichnet sich das erfindungs-
gemäße Schloss dadurch aus, dass das Sperrelement
zum Zwecke der Bewegungssperre des Sperrgliedes
und damit zur Bewegungssperre des Schlossriegels in
die Bewegungsbahn des Sperrgliedes einfahrbar ist. Mit-
tels des Sperrelements kann also eine freie Bewegung
des Sperrgliedes blockiert werden. In der versperrten
Stellung des Sperrelements ist ein freies Bewegen des
Sperrgliedes und damit ein freies Bewegen des Schloss-
riegels nicht möglich. Der Schlossriegel befindet sich al-
so in seiner versperrten Stellung, die nur durch ein linea-
res Verschieben des Sperrelements aufgehoben werden
kann, was nur durch eine dafür autorisierte Person mög-
lich ist. Bei gleichzeitig einfachem Aufbau erweist sich
das erfindungsgemäße Schloss daher als manipulati-
onssicher. Es ist weder eine gewaltsame Verschiebung
des Schlossriegels noch eine gewaltsame Verschiebung
des Sperrgliedes möglich. Das sich in verriegelter Stel-
lung befindliche Sperrelement unterbindet wirkungsvoll
eine Verschiebemöglichkeit sowohl des Schlossriegels
als auch des Sperrelements. Dabei kann sich das Sper-
relement in verriegelter Stellung bevorzugterweise an ei-
nem Abstützlager abstützen, so dass ein ungewolltes
Verbringen des Sperrelements in eine freigebende Stel-
lung auch unter Gewalteinwirkung nicht möglich ist.
[0013] Bei dem Sperrglied handelt es sich gemäß einer
besonderen Ausgestaltungsform der Erfindung um ein
federbelastet ausgebildetes Element, beispielsweise in
Form eines Bolzens, eines Kolbens, eines Stiftes oder
dergleichen. Bei einer verschwenkbaren Ausgestaltung
des Sperrgliedes kann dieser auch ringförmig ausgebil-
det sein. Das beispielsweise in Form eines Bolzens aus-
geformte Sperrglied ist als separates Bauteil ausgebildet
und im montierten Zustand beispielsweise in eine ent-
sprechende Bohrung der Riegelverstelleinrichtung ein-
gesetzt. Die Ausgestaltung des Sperrgliedes als Bolzen
ist besonders einfach und leicht zu montieren. Darüber
hinaus lässt sich das als Bolzen ausgebildete Sperrglied
im Bedarfsfall in einfacher Weise auswechseln.
[0014] Das Sperrglied ist gemäß einem weiteren Merk-
mal der Erfindung in einer quer zur Bewegungsrichtung
des Schlossriegels liegenden Richtung verschieblich
ausgebildet. Es sind dabei die versperrte Stellung einer-
seits und die entsperrte Stellung andererseits zu unter-
scheiden. In der versperrten Stellung befindet sich das
Sperrglied unter Federvorspannung in seiner Normal-
stellung. Zur Überführung des Sperrgliedes in die ent-
sperrte Stellung ist dieses entgegen der Federvorspan-
nung zu verfahren, zu welchem Zweck ein im Weiteren
noch beschriebenes Rampenelement dient. Dieses
Rampenelement kommt mit dem Sperrglied in Eingriff,
wenn sich das Sperrelement in seiner entriegelten Stel-
lung befindet, das Sperrelement also das Sperrglied in

seiner Bewegung nicht blockiert. In der entriegelten Stel-
lung des Sperrelements wirkt das Sperrglied also nicht
mit dem Sperrelement sondern stattdessen mit einem
Rampenelement zusammen. Dieses Rampenelement
ermöglicht es, dass das Sperrglied entgegen der Feder-
kraft verfahren und in seine entsperrte Stellung überführt
werden kann. Diese Ausgestaltung erweist sich als sehr
einfach im Aufbau und darüber hinaus als sehr störungs-
unanfällig.
[0015] Das Sperrelement ist gemäß einem weiteren
Merkmal der Erfindung an einem Stellglied angeordnet,
beispielsweise einendseitig eines stabförmigen Stellglie-
des. Dabei ist zwischen dem Stellglied einerseits und
dem Sperrelement andererseits das schon vorgenannte
Rampenelement angeordnet. Das Stellglied ist bevor-
zugterweise stabförmig ausgebildet und bildet zusam-
men mit dem Rampenelement und dem Sperrelement
eine einstückige Baueinheit, die als Stelleinrichtung zu
bezeichnen ist. Mittels des Stellgliedes, das heißt der
Stelleinrichtung kann wahlweise das Sperrelement oder
das Rampenelement in die vom Sperrglied beschreibba-
re Bewegungsbahn eingefahren werden. Befindet sich
das Sperrelement innerhalb der vom Sperrglied be-
schreibbaren Bewegungsbahn, so ist das Sperrglied in
seiner Bewegung blockiert, das heißt das Schloss befin-
det sich in seiner versperrten Stellung. Ein Bewegen des
Schlossriegels ist in dieser versperrten Stellung des
Schlosses nicht möglich. Wenn hingegen das Rampen-
element in die Bewegungsbahn des Sperrgliedes einge-
fahren ist, so kann das Schloss in seine entsperrte Stel-
lung überführt werden, indem nämlich das verschieblich
an der Riegelverstelleinrichtung angeordnete Sperrglied
entgegen der Federvorspannung das Rampenelement
hochgedrückt wird. In der hochgedrückten Stellung des
Sperrgliedes befindet sich das Schloss in seiner entrie-
gelten Stellung, das heißt der Schlossriegel ist vollstän-
dig zurückgefahren. Das Schloss ist also "offen". Bevor-
zugterweise wird im Zuge der Öffnungsbewegung des
Schlossriegels das Sperrelement in die Verriegelungs-
stellung zurück verschoben. Das Schloss verriegelt sich
also in vorteilhafter Weise selbst.
[0016] Gemäß einer alternativen Ausgestaltung der
Erfindung kann die insgesamt aus Sperrelement, Stell-
glied und Rampenelement gebildete Stelleinrichtung
auch als eine im Querschnitt kreisförmige Baueinheit
ausgebildet sein, die um eine Drehachse verdrehbar aus-
gebildet ist. Gemäß dieser Ausgestaltungsform der Er-
findung ist das Stellglied, das heißt die Stelleinrichtung
zu verdrehen, um wahlweise entweder das Sperrelement
oder das Rampenelement in die vom Sperrglied be-
schreibbare Bewegungsbahn einfahren zu können.
[0017] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung
ist das Stellglied, das heißt die Stelleinrichtung mittels
eines Antriebes linear verfahrbar oder um eine Drehach-
se verdrehbar ausgebildet. Bevorzugterweise ist der An-
trieb elektrisch ausgestaltet, beispielsweise als Linear-
antrieb. Auch andere Antriebsausgestaltungen sind
denkbar. So kann der Antrieb beispielsweise ein Piezzo-
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element aufweisen, beispielsweise in Form eines Ellip-
tecmotors. Die Verwendung eines Piezzoelements ist
besonders bevorzugt, weil die Manipulationssicherheit
bei der Verwendung eines ein Piezzoelement umfassen-
den Antriebes erhöht wird. Im Manipulationsfall ist näm-
lich nicht nur der Stromkreis für den Antrieb zur Ansteue-
rung desselben zu überbrücken, es ist darüber hinaus
auch für die Einstellung der richtigen Frequenz für das
Piezzoelement zu sorgen. Eine einfache Überbrückung
des Antriebes ist deshalb nicht möglich, was die Mani-
pulationssicherheit des gesamten Schlosses erhöht.
[0018] Bevorzugterweise kann der Antrieb von einer
hierfür autorisierten Person im Bedarfsfall betätigt wer-
den. Eine Autorisierung kann beispielsweise dadurch er-
folgen, dass der Antrieb nur nach vorheriger Eingabe bei-
spielsweise eines Pin-Codes schaltbar ist. Auch andere
Sicherheitsmechanismen können hier zum Einsatz kom-
men. Es ist allein entscheidend, dass der Antrieb nur von
einem hierfür autorisierten Bediener betätigt, das heißt
geschaltet werden kann.
[0019] Der Antrieb sorgt nach seiner Einschaltung für
eine Verschiebung oder Verdrehung des Sperrelements.
Das Sperrelement wird also aus der Bewegungsbahn
des Sperrgliedes heraus verfahren, das heißt die beste-
hende Blockierung des Sperrgliedes wird aufgehoben.
Das Sperrglied und damit der Schlossriegel können nun
frei bewegt werden, was ein Entsperren des Schlosses
ermöglicht.
[0020] Solange sich das Sperrelement in seiner Aus-
gangslage befindet, es also nicht mittels des Antriebes
in seine Freigabestellung überführt ist, wird das Sperr-
glied in seiner Bewegung blockiert, da sich das Sperr-
element in der vom Sperrglied beschreibbaren Bewe-
gungsbahn befindet. Ein Bewegen des Sperrgliedes und
damit ein Entriegeln des Schlossriegels sind in dieser
Stellung des Sperrelements nicht möglich. Ohne Autori-
sierung, das heißt ohne Betätigung des Antriebes kann
das Schloss also nicht entsperrt werden.
[0021] Gemäß einer besonderen Ausgestaltungsform
der Erfindung ist eine mechanische Notentriegelung vor-
gesehen. Diese mechanische Notentriegelung erlaubt
ein Öffnen bzw. Schließen des Schlosses mit einem me-
chanisch wirkenden Betätigungselement, wie zum Bei-
spiel einem Schlüssel, und zwar unter Umgehung des
vorbeschriebenen Antriebes für ein Verfahren des Sper-
relements. Eine mechanische Notbetätigung kann dann
erforderlich werden, wenn beispielsweise der Antrieb für
eine Verfahrbewegung des Sperrelements defekt ist, die
Elektronik zur Erkennung des Autorisierungscodes feh-
lerhaft arbeitet oder die für ein Öffnen des Schlosses
autorisierte Person den hierfür erforderlichen Autorisie-
rungscode vergessen hat.
[0022] Die mechanische Notentriegelung erlaubt es,
mittels eines dafür vorgesehenen Hebelarm das Sperr-
glied manuell in seiner relativen Lage zum Sperrelement
so zu positionieren, dass es am Sperrelement auch dann
vorbeigeführt werden kann, wenn sich dieses aufgrund
einer Fehlfunktion der Elektrik und/oder Elektronik aus

seiner Blockadestellung nicht heraus bewegt werden
kann. Durch ein manuelles Verfahren des Sperrgliedes
kann so ein Öffnen des Schlossriegels auch bei einem
sich noch in seiner Blockadestellung befindlichen Sper-
relement bewirkt werden.
[0023] Eine manuelle Betätigung des Sperrgliedes er-
folgt bevorzugterweise mittels eines Schlüssels, mittels
dem in an sich bekannter Weise eine Zuhaltungsanord-
nung in die Öffnungsstellung überführt werden kann, in
welcher - und nur in welcher - eine Betätigung des Sperr-
gliedes möglich ist.
[0024] Inzwischen sind auch weitere elektronische
Schlösser bekannt geworden, bei welchen das Sperrele-
ment auf einer Scheibe ausgebildet ist, welche durch ei-
nen Elektromotor in einfacher Weise verdrehbar ist, um
gegenüber einem Sperrglied entweder das Sperrele-
ment zu positionieren oder ein Rampenelement.
[0025] Bei all diesen Schlössern besteht die eingangs
beschriebene Manipulationsmöglichkeit. Um dieser zu
begegnen, wird mit der Erfindung vorgeschlagen, ein Ma-
nipulationswiderstandselement in das Schloss einzu-
bringen, welches das Sperrelement abschirmt. Dabei
kann es sich um eine horizontale oder vertikale Platte
handeln, die im logischen Bohrweg zwischen dem
Schlüsselloch in der Frontplatte des Schlossgehäuses
und der Position des Sperrelementes liegt. Die Platte
kann horizontal oder vertikal oder auch beliebig geformt
sein. Sie kann aus Mangan bestehen und/oder aus sehr
harten Stählen. Auch andere harte, gehärtete oder sonst
wie eine Bohrung behindernde Materialien sind geeignet.
Auch können Stifte eingebracht sein, die bewirken, dass
der Bohrer abrutscht und vorzugsweise bricht. Auch im
Einsatz bekannt und bewährt sind Faseranteile, die die
mechanisch bewegten Teile, beispielsweise den Bohrer,
umwickeln und festklemmen und verspannen, so dass
ein Weiterbohren praktisch entfällt. Die Faseranteile kön-
nen auf Platten aufgebracht sein, als Netz ausgebildet
und dergleichen.
[0026] Mit der Erfindung wird auch vorgeschlagen, we-
nigstens eine Tastfalle auszubilden. Eine Tastfalle be-
steht vorzugsweise aus Nuten, beispielsweise mit einem
Krümmungsverlauf, der der Steuerscheibe entspricht.
Sofern dennoch erfolgreich aufgebohrt wurde, würde je-
mand, der das Schloss zu manipulieren versucht, mit ei-
nem Stift, einem Schraubenzieher oder dergleichen in
die Bohrung einfahren und versuchen, dort beispielswei-
se mechanischen Druck auf das Sperrelement auszu-
üben. In diesem Falle würde der Schraubenzieher bei-
spielsweise in den Bereich einer Tastfalle gelangen und
dort ließe sich sogar durch die Person eine Kontur abta-
sten. Allerdings wird dort aufgebrachter Druck wirkungs-
los sein, da keine Funktionselemente beeinträchtigt wer-
den.
[0027] Die Absicherung beziehungsweise Abschir-
mung im Sinne der Erfindung verhindert einen gewaltsa-
men Zugang oder erschwert diesen zumindest. Sie si-
chert gegen Bohren, Stechen, das Eintreiben eines Dor-
nes und dergleichen. Entweder wird der Zugangsweg
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behindert oder durch das Element eine Umgehung er-
zwungen.
[0028] Mit der Erfindung wird eine einfache Lösung für
die Verbesserung elektronischer Schlösser bereitge-
stellt, die mit geringem wirtschaftlichem Aufwand durch-
führbar ist und die Schlösser in erheblichem Maße gegen
Manipulation sichert.
[0029] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung an-
hand der Figuren. Dabei zeigen:

Fig. 1 in einer Draufsicht von oben das
Schloss gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform in entsperrter-Stellung;

Fig. 2 in einer Draufsicht von oben das
Schloss gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform in versperrter Stellung;

Fig. 3 in einer Schnittdarstellung das
Schloss gemäß der Schnittlinie III-III
nach Fig. 2;

Fig. 4 in einer Explosionsdarstellung das
Schloss gemäß einer Ausführungs-
form;

Fig. 5 in einer schematischen Perspek-
tivdarstellung das Schloss gemäß ei-
ner Ausführungsform in versperrter
Stellung;

Fig. 6 in einer schematischen Perspek-
tivdarstellung das Schloss gemäß ei-
ner Ausführungsform in entriegelter
Stellung;

Fig. 7 in einer schematischen Perspek-
tivdarstellung das Schloss gemäß ei-
ner Ausführungsform während des
Öffnungsvorganges in einer ersten
Stellung;

Fig. 8 in einer schematischen Perspek-
tivdarstellung das Schloss gemäß ei-
ner Ausführungsform während des
Öffnungsvorganges in einer zweiten
Stellung;

Fig. 9 in einer schematischen Perspek-
tivdarstellung das Schloss gemäß ei-
ner Ausführungsform in entsperrter
Stellung;

Fign. 10 bis 17 in verschiedenen Ansichten das
Schloss in einer weiteren Ausfüh-
rungsform;

Fign. 18 bis 28 in verschiedenen Ansichten das
Schloss in einer weiteren Ausfüh-
rungsform, nämlich einer Ausfüh-
rungsform mit mechanischer Noten-
triegelung;

Fig. 29 eine perspektivische Darstellung ei-
nes geschlossenen Schlosses mit ei-
ner symbolisierten Einbohrsituation;

Fig. 30 eine Darstellung gemäß Fig. 1 von der
Seite mit durchsichtigem Gehäuse;

Fig. 31 eine Darstellung gemäß Fig. 1 bei ge-
öffnetem Gehäuse;

Fig. 32 eine Darstellung gemäß Fig. 31 mit
entnommenen Zuhaltungen;

Fig. 33 eine Darstellung gemäß Fig. 32 mit
entnommenen Schieber und aus ei-
ner anderen Perspektive und

Fig. 34 eine Darstellung einer weiteren Aus-
führungsform eines Schlosses bei ge-
öffnetem Gehäuse.

[0030] Die Figuren zeigen verschiedene Ausgestal-
tungsformen des erfindungsgemäßen Schlosses. Den
Fign. 1 bis 9 ist eine erste Ausführungsform zu entneh-
men. Die Fign. 10 bis 17 zeigen eine zweite Ausführungs-
form und die Fign. 18 bis 28 zeigen eine dritte Ausfüh-
rungsform, wobei die dritte Ausführungsform auf eine
Ausgestaltung nach der zweiten Ausführungsform auf-
baut und in Ergänzung hierzu über eine mechanische
Notentriegelung verfügt. Die dritte Ausführungsform
nach den Fign. 18 bis 28 ist die im Besonderen Bevor-
zugte.
[0031] Das erfindungsgemäße Schloss 1 gemäß einer
ersten Ausführungsform sowie dessen Baukomponen-
ten lassen sich am besten den Darstellungen nach den
Fign. 1 bis 4 entnehmen. Die Fign. 5 bis 9 zeigen in sche-
matischer Perspektivdarstellung in einzelnen Schritten
die Überführung des erfindungsgemäßen Schlosses 1
aus der versperrten Stellung nach Fig. 5 in die entsperrte
Stellung nach Fig. 9.
[0032] Das erfindungsgemäße Schloss 1 verfügt über
ein aus zwei Gehäuseteilen gebildetes Gehäuse. Der
besseren Übersicht wegen ist in den Fign. nur das eine
Gehäuseteil 2 dargestellt.
[0033] Das Schloss 1 verfügt über einen in Bewe-
gungsrichtung 13 im Gehäuseteil 2 verschieblich ange-
ordneten Schlossriegel 6. Dieser Schlossriegel 6 kann
in Bewegungsrichtung 13 hin und her bewegt werden. In
der eingefahrenen Stellung des Schlossriegels 6 ist das
Schloss 1 entsperrt. Diese Position des Schlossriegels
6 ist in den Fign. 1 und 9 dargestellt. Die "verschlossene",
das heißt versperrte Stellung des Schlosses zeigen die

7 8 



EP 2 400 083 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Fign. 2 und 5. In der versperrten Stellung des Schlosses
ist der Schlossriegel in Bewegungsrichtung 13 mit Bezug
auf die Zeichnungsebene nach Fig. 1 bzw. 2 nach links
aus dem Gehäuseteil 2 herausgefahren.
[0034] Zur Betätigung des Schlossriegels 6, das heißt
zum Verfahren des Schlossriegels 6 in Bewegungsrich-
tung 13 dient eine Riegelverstelleinrichtung 9, die im ge-
zeigten Ausführungsbeispiel als Schubkurbeltrieb aus-
gebildet ist. Die Riegelverstelleinrichtung 9 verfügt über
einen Schwenkarm 3 einerseits sowie über einen Ge-
lenkarm 4 andererseits. Wie insbesondere die Darstel-
lungen nach den Fign. 1 und 2 erkennen lassen, ist der
Gelenkarm 4 der Riegelverstelleinrichtung 9 gelenkig am
Schlossriegel 6 angeordnet. Der Schwenkarm 3 ist wie-
derum gelenkig mit dem Gelenkarm 4 verbunden, wobei
anderendseitig des Gelenkarmes 4 ein Anschlussstück
15 vorgesehen ist, welches der Ankopplung eines in den
Fign. nicht näher dargestellten Betätigungselements
dient. Dieses in den Fign. nicht näher dargestellte Betä-
tigungselement kann beispielsweise ein Türgriff, ein Tür-
knauf oder auch der bewegbare Teil eines Schlosszylin-
ders oder dergleichen sein. Auf die Ausgestaltung dieses
Betätigungselements kommt es mit Blick auf die Erfin-
dung nicht an.
[0035] Das Anschlussstück 15 ist nach Art einer Hülse
ausgebildet und im endmontierten Zustand des Schlos-
ses in einen Lagerkörper 16 eingesetzt, wie insbeson-
dere die Darstellungen nach den Fign. 1 und 2 erkennen
lassen.
[0036] Für eine verschwenkbare Anordnung des
Schwenkarms 3 am Gelenkarm 4 verfügt der Schwenk-
arm 3 über einen Bolzen 17, der im endfertig montierten
Zustand in eine korrespondierend hierzu ausgebildete
Bohrung 18 des Gelenkarms 4 eingreift. Anderendseitig
ist der Gelenkarm 4 verschwenkbar am Schlossriegel 6
angeordnet, wozu der Schlossriegel 6 einen bolzenför-
migen Fortsatz trägt, der im montierten Zustand in eine
zweite Bohrung 20 des Gelenkarms 4 eingreift.
[0037] Bei einer Betätigung des in den Fign. nicht nä-
her dargestellten Betätigungselements wird das An-
schlussstück 15 und damit der daran angeordnete
Schwenkarm ausgehend von der in Fig. 2 dargestellten
versperrten Stellung des Schlosses mit Bezug auf die
Zeichnungsebene nach Fig. 2 nach rechts verschwenkt.
Die insgesamt als Schubkurbeltrieb ausgebildete Riegel-
verstelleinrichtung 9 bewirkt deshalb ein Zurückziehen
des Schlossriegels 6 in das Gehäuseteil 2 hinein, wie in
Fig. 1 dargestellt. Der am Schlossriegel 6 angeordnete
Gelenkarm 4 wird hierbei entsprechend verschwenkt. Ei-
nem unter Umständen zu weiten Verschwenken des Ge-
lenkarms 4 kann dabei durch entsprechende am
Schlossriegel 6 ausgebildete Anschläge 21 und 22 vor-
gebeugt werden.
[0038] Der Gelenkarm 4 verfügt, wie insbesondere die
Darstellung nach Fig. 4 erkennen lässt, über einen Ab-
schnitt 23, der eine Bohrung 24 aufweist. In diese Boh-
rung 24 ist im endfertig montierten Zustand des Schlos-
ses 1 ein Sperrglied 5 eingesetzt.

[0039] Das Sperrglied 5 ist nach Art eines Bolzens aus-
gebildet und verfügt über einen Grundkörper 25 sowie
einen daran einstückig angeordneten Kopf 26. Dem Kopf
26 gegenüberliegend trägt der Grundkörper 25 eine um-
laufende Rille 27, die der Aufnahme einer Sicherungs-
scheibe 28 dient. Wie die Darstellung nach Fig. 4 erken-
nen lässt, wird das Sperrglied 5 unter Zwischenordnung
einer Druckfeder 29 am Gelenkarm 4 montiert.
[0040] Das erfindungsgemäße Schloss 1 verfügt des
Weiteren über ein Sperrelement 10. Dieses ist unter Zwi-
schenordnung eines Rampenelements 11 an einem
Stellglied 7 angeordnet. In der bevorzugten Ausgestal-
tungsform nach den Fign. bilden das Stellglied 7, das
Rampenelement 11 sowie das Sperrelement 10 eine ge-
meinsame Baueinheit, die als Stelleinrichtung 32 be-
zeichnet werden kann. Diese Baueinheit ist in Bewe-
gungsrichtung 13 linear verfahrbar, und zwar entlang ei-
ner hierfür vorgesehenen Führungskontur 30. Für eine
Verfahrbewegung des Stellgliedes 7 bzw. des hieran an-
geordneten Rampenelements bzw. des hieran angeord-
neten Sperrelements 10 dient ein Antrieb 8, der im ge-
zeigten Ausführungsbeispiel als ein Piezzoelement in
Form eines Elliptecmotors ausgebildet ist. Mittels dieses
Antriebes 8 kann das Stellglied 7 und damit das Ram-
penelement 11 bzw. das Sperrelement 10 mit Bezug auf
die Zeichnungsebene nach Fig. 2 der Bewegungsrich-
tung 13 folgend nach links verschoben werden.
[0041] Wie sich aus einer Zusammenschau der Fign.
1 und 2 ergibt, bewegt sich das Sperrglied 5 bei einer
Betätigung der Riegelverstelleinrichtung 9, das heißt bei
einem Verschwenken des Gelenkarmes 4 auf einer kreis-
segmentförmigen Bewegungsbahn 12. Im versperrten
Zustand des Schlosses 1, der in Fig. 2 gezeigt ist, ist in
diese Bewegungsbahn 12 des Sperrgliedes 5 das Sper-
relement 10 eingefahren. Das Sperrelement 10 blockiert
also das Sperrglied 5 in seiner Bewegung, weshalb ein
Verschwenken des Sperrgliedes 5 und damit ein Verfah-
ren des Schlossriegels 6 nicht möglich ist. Das Sperrele-
ment 10 drückt sich dabei seinerseits an dem Abstützla-
ger 14 ab, so dass auch unter stärkerer Gewalteinwir-
kung ein Verschieben des Schlossriegels 6 versperrt
bleibt.
[0042] Einer autorisierten Bedienperson ist es bei-
spielsweise unter Pin-Code-Eingabe ermöglicht, den An-
trieb 8 in Gang zu setzen und damit das Stellglied 7 mit
Bezug auf die Zeichnungsebene nach Fig. 2 nach links
zu verschieben. Infolge dieser Verschiebung wird das
Sperrelement 10 aus der Bewegungsbahn 12 herausge-
fahren. Stattdessen gelangt das Rampenelement 11 in
die Bewegungsbahn 12. Im Unterschied zum Sperrele-
ment 10 ermöglicht es aber das Rampenelement 11,
dass das Sperrglied 5 mit seinem Kopf 26 der Rampe
des Rampenelements 11 folgend entgegen der Druck-
federkraft der Druckfeder 29 verschoben wird. Diese Ver-
schiebemöglichkeit des Sperrgliedes 5 entgegen der
Wirkung der Druckfeder 29 ermöglicht zugleich eine Wei-
terbetätigung der Riegelverstelleinrichtung 9, so dass
der Schlossriegel 6 in die in Fig. 1 gezeigte Entsperr-
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Stellung des Schlosses 1 verbracht werden kann.
[0043] Die Besonderheit der erfindungsgemäßen Aus-
gestaltung liegt in ihrer Einfachheit. Eine Betätigung des
Schlosses findet in gewohnter Weise über ein in den
Fign. nicht näher dargestelltes Betätigungselement statt.
Dabei wird infolge einer Betätigung der Schlossriegel 6
über eine Riegelverstelleinrichtung in Bewegungsrich-
tung 13 hin und/oder her bewegt. Bei dieser Hin- und/
oder Herbewegung des Schlossriegels 6 wird ein damit
in seiner Bewegungsfreiheit gekoppeltes Sperrglied 5
auf einer kreisförmigen Bewegungsbahn 12 bewegt. In
diese Bewegungsbahn 12 ist ein Sperrelement 10 oder
ein Rampenelement 11 einführbar. Befindet sich das
Sperrelement 11 innerhalb der Bewegungsbahn 12, so
ist ein Überführen des Schlossriegels 6 in die entsperrte
Stellung des Schlosses deshalb nicht möglich, weil das
Sperrglied 5 in seiner Bewegung blockiert ist. Diese Blok-
kade ist erst dann aufgehoben, wenn anstelle des Sper-
relements 10 das Rampenelement 11 in die Bewegungs-
bahn 12 eingefahren ist.
[0044] Ein Überführen des Schlossriegels 6 aus der
versperrten Stellung in die entsperrte Stellung zeigen in
einer perspektivischen Darstellung die Fign. 5 bis 9. Es
ist hier deutlich zu erkennen, dass das Sperrglied 5 in
der versperrten Stellung nach Fig. 5 durch das Sperrele-
ment 10 an einer weiteren Verfahrbewegung gehindert
ist. Erst wenn das Sperrelement 10 aus der versperrten
Stellung in die entriegelte Stellung gemäß Fig. 6 über-
führt ist, kann eine Weiterbewegung des Sperrgliedes 5
und damit eine Öffnungsbewegung des Schlossriegels
6 erfolgen. Die entsperrte Stellung des Schlosses 1 zeigt
schließlich Fig. 9.
[0045] Eine zweite Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Schlosses ist in den Fign. 10 bis 17 gezeigt.
Im Unterschied zur Ausgestaltung nach den Fign. 1 bis
9 ist mit der zweiten Ausführungsform nach den Fign. 10
bis 17 eine Schlossausgestaltung gezeigt, die über eine
verdrehbar ausgebildete Stelleinrichtung 32 verfügt.
[0046] Wie den Fign. 10 bis 17 in verschiedenen An-
sichten zu entnehmen ist, verfügt das erfindungsgemäße
Schloss 1 auch nach der zweiten Ausführungsform über
einen in einem Gehäuseteil 2 verschieblich angeordne-
ten Schlossriegel 6. Dieser ist in schon vorbeschriebener
Weise an eine Riegelverstelleinrichtung 9 angeschlos-
sen. Der Gelenkarm 4 der Riegelverstelleinrichtung 9
trägt das schon vorbeschriebene Sperrglied 5, wobei das
Sperrglied 5 nach der zweiten Ausführungsform etwas
anders ausgebildet ist.
[0047] Das Sperrglied 5 nach der zweiten Ausfüh-
rungsform umfasst einen Grundkörper 25, der als einsei-
tig verschlossener Rohrabschnitt ausgebildet ist. Ande-
rendseitig trägt der Rohrabschnitt einen Kragen 46, wie
dieser beispielsweise aus Fig. 10 zu erkennen ist. Im
montierten Zustand ist der Grundkörper 25 des Sperr-
gliedes 5 in eine dafür ausgebildete Bohrung des Ge-
lenkarms 4 eingesetzt. Dabei übersteigt die Länge des
Grundkörpers 25 in Längsrichtung die Dicke des Gelenk-
arms 4 mit der Konsequenz, dass der Grundkörper 25

des Sperrgliedes 5 mit Bezug auf die Zeichnungsebene
nach Fig. 11 unterseitig des Gelenkarmes 4 aus diesem
herausragt.
[0048] Mit Bezug auf die Zeichnungsebene nach Fig.
11 ist oberseitig des Gelenkarmes 4 ein Halteblech 31
mittels einer Schraube 33 befestigt. Ein abgewinkelter
Teil dieses Halteblechs 31 überragt den Grundkörper 25
des Sperrgliedes 5. Der abgewinkelte Teil des Halte-
blechs 31 trägt einen in Fig. 11 nicht näher zu erkennen-
den Führungsstift 47, der in den Rohrabschnitt ausgebil-
deten Grundkörper 25 eintaucht. Dieser Führungsstift
47, der sich insbesondere aus der Darstellung nach Fig.
23 entnehmen lässt, sorgt für eine geführte Bewegung
des Grundkörpers 25 des Sperrgliedes 5 mit Bezug auf
die Zeichnungsebene nach Fig. 11 nach oben und unten.
Der Grundkörper 25 des Sperrgliedes 5 ist unter Feder-
vorspannung gesetzt, zu welchem Zweck eine Feder 29
den Führungsstift 47 umgebend zwischen dem Kragen
46 des Sperrgliedes 5 einerseits und dem Halteblech 31
andererseits angeordnet ist, wie beispielsweise die Dar-
stellung nach Fig. 11 erkennen lässt.
[0049] Wie aus den vorstehenden Erläuterungen klar
sein sollte, kann sich der Grundkörper 25 des Sperrglie-
des 5 mit Bezug auf die Zeichnungsebene nach Fig. 11
relativ zum Gelenkarm 4 nach oben und unten bewegen.
Dabei nimmt der Grundkörper 25 des Sperrgliedes 5 die
in Fig. 11 gezeigte Normalstellung aufgrund der auf den
Grundkörper 25 einwirkenden Feder 29 ein.
[0050] Die aus Stellglied 7, Sperrelement 10 und Ram-
penelement 11 gebildete Stelleinrichtung 32 ist nach der
zweiten Ausführungsform der Erfindung als eine im
Querschnitt kreisförmige Baueinheit ausgebildet, die um
eine Drehachse 48 verdrehbar ist.
[0051] Die Fign. 10 und 11 zeigen das erfindungsge-
mäße Schloss 1 bei ausgefahrenem Schlossriegel 6 in
versperrter Stellung. Eine entsperrte Stellung des erfin-
dungsgemäßen Schlosses 1 bei ausgefahrenem
Schlossriegel 6 ist den Fign. 12 und 13 zu entnehmen.
[0052] Die gesperrte Stellung des Schlosses 1 nach
den Fign. 10 und 11 ist dadurch gekennzeichnet, dass
sich die Stelleinrichtung 32 in ihrer Blockierstellung be-
findet, gemäß welcher das Sperrelement 10 in die vom
Sperrglied 5 beschreibbare Bewegungsbahn eingefah-
ren ist. Ein Einziehen des Schlossriegels 6 ist bei dieser
Stellung der Stelleinrichtung 32 nicht möglich, weil das
am Gelenkarm 4 angeordnete Sperrglied 5 bei einer Ver-
stellbewegung der Riegelverstelleinrichtung 9 an das
Sperrelement 10 der Stelleinrichtung 32 anschlagen wür-
de.
[0053] Mittels des Antriebes 8, der auf das Stellglied
7 einwirkt, ist eine Verdrehbewegung der Stelleinrichtung
32 möglich, und zwar derart, dass anstelle des Sperrele-
ments 10 das Rampenelement 11 der Stelleinrichtung
32 in die vom Sperrglied 5 beschreibbare Bewegungs-
bahn einfährt. Diese Stellung ist in den Fign. 12 und 13
gezeigt.
[0054] Die Fign. 14 und 15 zeigen den Schlossriegel
6 in einer im Vergleich zu den Fign. 10 bis 13 etwas ein-
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gefahrenen Stellung. Da sich die Stelleinrichtung 32 in
der anhand der Fign. 12 und 13 beschriebenen Position
befindet, kann mittels eines in den Fign. nicht dargestell-
ten Betätigungselements eine Verdrehbewegung auf
den Schwenkarm 3 ausgeübt werden, der zu einer Ver-
schwenkbewegung des am Verschwenkarm 3 gelenkig
angeordneten Gelenkarms 4 führt. Dabei ist eine Ver-
schwenkbewegung des Gelenkarms 4 deshalb möglich,
weil das am Gelenkarm 4 angeordnete Sperrglied 5 ent-
gegen der auf den Grundkörper 25 des Sperrgliedes 5
einwirkenden Federkraft das Rampenelement 11 hinauf
hochgedrückt wird.
[0055] Die Fign. 16 und 17 zeigen schließlich das er-
findungsgemäße Schloss 1 mit vollständig eingezoge-
nem Schlossriegel 6.
[0056] Ihrer funktionellen Grundidee nach stimmen die
Ausführungsbeispiele nach den Fign. 1 bis 9 einerseits
und 10 bis 17 andererseits einander überein. Der Unter-
schied besteht letztendlich nur darin, dass bei der Aus-
führungsform nach den Fign. 1 bis 9 die Stelleinrichtung
32 linear verfahrbar ausgebildet ist, wohingegen bei der
Ausführungsform nach den Fign. 10 bis 17 eine um eine
Drehachse 48 verdrehbare Stelleinrichtung 32 vorgese-
hen ist.
[0057] Aufbauend auf der Ausführungsform nach den
Fign. 10 bis 17 ist in den Fign. 18 bis 28 eine dritte und
bevorzugte Ausführungsform gezeigt. Die dritte Ausfüh-
rungsform nach den Fign. 18 bis 28 unterscheidet sich
gegenüber der zweiten Ausführungsform nach den Fign.
10 bis 17 durch eine zusätzlich vorgesehene mechani-
sche Notentriegelung, die es erlaubt, den Schlossriegel
6 auch mittels eines Betätigungselements beispielswei-
se in Form eines Schlüssels 38 zu verfahren.
[0058] Die mechanische Notentriegelung umfasst ei-
nen Schieber 34. Dieser Schieber 34 ist in Bewegungs-
richtung 13 verschiebbar ausgebildet. Über einen Mit-
nehmer 37 kann der Schieber 34 mittels des Schlüssels
38 mit Bezug auf die Zeichnungsebene nach Fig. 18 nach
links und rechts verschoben werden, wie eine Zusam-
menschau der Fign. 18, 19 und 20 zeigt.
[0059] Mit Bezug auf die Zeichnungsebene nach den
Fign. 21 und 22 sind unterhalb des Schiebers 34 Zuhal-
tungen 36 angeordnet. Diese Zuhaltungen 36 stellen in
ihrer Öffnungsausrichtung in an sich bekannter Weise
einen Tourkanal bereit, in den der am Schieber 34 rück-
wärtig angeordnete Tourstift 35 einfahren kann, wie dies
insbesondere aus der Darstellung nach Fig. 28 zu erken-
nen ist.
[0060] In einer explosionsartigen Darstellung nach
Fig. 23 sind die einzelnen Baukomponenten des erfin-
dungsgemäßen Schlosses inklusive derjenigen für die
mechanische Notentriegelung dargestellt. Dabei ist Fig.
23 zu entnehmen, dass sämtliche Baukomponenten in-
nerhalb des Gehäuseteils 2 anzuordnen sind, deren
Oberseite mittels eines Deckels 39 verschließbar ist. Die-
ser Deckel 39 stellt eine nicht näher bezeichnete Öffnung
für das Einführen eines Schlüssels 38 zur Verfügung,
mittels dem eine mechanische Notentriegelung möglich

ist.
[0061] Der Schieber 34 weist einen Arm 41 auf, an den
sich ein Lagerarm 42 anschließt, wie insbesondere die
Darstellung nach den Fign. 24 und 28 erkennen lässt.
Der Lagerarm 42 verfügt einendseitig über eine Öffnung
43, in die ein Endabschnitt eines Hebelarms 40 eingreift.
Dieser Hebelarm 40 ist mittels eines Federstreifens 44
verschwenkbar im Gehäuseteil 2 gelagert, und zwar um
eine Schwenkachse 49. Dem in die Öffnung 43 eingrei-
fenden Endabschnitt gegenüberliegend verfügt der He-
belarm 40 über einen weiteren Endabschnitt 45. Dieser
Endabschnitt 45 wirkt bei einer Verdrehbewegung des
Hebelarms 40 auf den Grundkörper 25 des schon vorer-
läuterten Sperrgliedes 5 ein.
[0062] Fig. 24 zeigt das erfindungsgemäße Schloss
ohne Gehäuseteil 2 in einer rückwärtigen Ansicht. Es ist
zu erkennen, dass das Sperrglied 5 am Sperrelement 10
der Stelleinrichtung 32 anliegt. Ein Verfahren des
Schlossriegels 6 ist, wie vorstehend bereits erläutert, in
dieser Stellung der Stelleinrichtung 32 nicht möglich.
[0063] Infolge einer mechanischen Notentriegelung
wird der Hebelarm 40 in Längsrichtung der Schwenkach-
se 49 um diese verschwenkt, was zur Folge hat, dass
der Endabschnitt 45 mit Bezug auf die Zeichnungsebene
nach Fig. 24 von unten gegen den Grundkörper 25 des
Sperrgliedes 5 drückt und diesen entgegen der Feder-
kraft der Feder 29 nach oben drückt, so dass er über das
Sperrelement 11 hinweg verschwenken kann. Dies zei-
gen die weiteren Fign. 25 bis 27.
[0064] Die mechanische Notentriegelung funktioniert
zusammengefasst wie folgt:
[0065] Der Sperrriegel 6 des erfindungsgemäßen
Schlosses 1 befindet sich in seiner ausgefahrenen Stel-
lung, wie beispielsweise in Fig. 18 gezeigt. Das Schloss
1 soll nun geöffnet werden, das heißt der Schlossriegel
6 in Bewegungsrichtung 13 mit Bezug auf die Zeich-
nungsebene nach Fig. 18 nach rechts verfahren werden.
Dies ist allerdings nicht möglich, weil das an der Riegel-
verstelleinrichtung 9 angeordnete Sperrglied 5 gegen
das Sperrelement 10 der Stelleinrichtung 32 aufläuft, das
heißt das Sperrelement 10 das Sperrglied 5 und damit
die Riegelverstelleinrichtung 9 in ihrer Bewegungsmög-
lichkeit blockiert. Um eine Verstellbewegung der Riegel-
verstelleinrichtung 9 zu ermöglichen, ist die Stelleinrich-
tung 32 in der schon vorbeschriebenen Weise zu verdre-
hen, und zwar mittels des Antriebes 8. Dies kann gege-
benenfalls nicht möglich sein, weil beispielsweise der An-
trieb 8 defekt ist. Ein Öffnen des Schlosses ist also nur
mittels der mechanischen Notentriegelung möglich.
[0066] Für eine mechanische Notentriegelung ist der
Schlüssel 38 in das Schloss einzuführen. Infolge einer
Verdrehbewegung des Schlüssels 38 werden, sofern der
richtige, das heißt der zum erfindungsgemäßen Schloss
1 passende Schlüssel 38 zur Anwendung kommt, die
Zuhaltungen 36 in ihre Öffnungsstellung verdreht.
Gleichzeitig wird mittels des Mitnehmers 37 der Schieber
34 mit Bezug auf die Zeichnungsebene nach Fig. 18 nach
rechts verfahren, wobei ein Verfahren des Schiebers 34
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deshalb möglich ist, weil der unterseitig am Schieber 34
angeordnete Tourstift 35 in den von den Zuhaltungen 36
ausgebildeten Tourkanal eintauchen kann. Sollte ein
nicht zum erfindungsgemäßen Schloss 1 passender
Schlüssel 38 zur Anwendung kommen, so ist eine Ver-
schiebung des Schiebers 34 mit Bezug auf die Zeich-
nungsebene nach Fig. 18 nach rechts nicht möglich, weil
der am Schieber 34 angeordnete Tourstift 35 dann auf
die Zuhaltungen 36 auffahren würde.
[0067] Eine Verschiebung des Schiebers 34 mit Bezug
auf die Zeichnungsebene nach Fig. 18 nach rechts führt
dazu, dass der Hebelarm 40 mittels des Arms 41 bzw.
des daran angeordneten Lagerarms 42 in eine Drehbe-
wegung versetzt wird. Infolge dieser Verdrehbewegung
drückt sich der Endabschnitt 45 des Hebelarms 40 von
unten gegen den Grundkörper 25 des Sperrgliedes 5 an
und drückt bei fortgesetzter Drehbewegung das Sperr-
glied 5 mit Bezug auf die Zeichnungsebene nach Fig. 24
nach oben, und zwar derart weit, dass es über das sich
in Blockadestellung befindliche Sperrelement 10 hinweg-
gehoben wird. In dieser Stellung ist das erfindungsge-
mäße Schloss mittels der mechanischen Notentriege-
lung entriegelt. Ein Zurückziehen des Schlossriegels 6
ist nunmehr möglich, obgleich sich die Stelleinrichtung
32 nach wie vor in ihrer Blockadestellung befindet, da
nämlich das Sperrglied 25 mittels des Hebelarms 24 so
weit angehoben ist, dass dieses bei einer Verschwenk-
bewegung des Gelenkarms 24 über das Sperrelement
10 hinweg fahren kann.
[0068] In den Fign. 29 bis 33 ist die Einbohrsituation
gezeigt, auf die vorliegende Erfindung sich bezieht.
[0069] Ein Gehäuse 1 ist in der umfassend beschrie-
benen Weise mit einem Gehäuseteil 2 versehen und ei-
nem Deckel 39 verschlossen. Durch das Schlüsselloch
wird im Falle eines Manipulationsversuches beispiels-
weise ein Bohrer 51 eingeführt. Dieser bohrt durch sämt-
liche durchbohrbaren Elemente bis in den Bereich des
Sperrgliedes. In den gezeigten Ausführungsbeispielen
ist eine Manganplatte 52 in den Bohrweg gestellt, so dass
der Bohrer dort zunächst nicht hindurch kommt und im
Übrigen bis zum Stehen frisst. Der Manipulationsversuch
ist dann definitiv gescheitert.
[0070] Fig. 34 zeigt eine Ausführungsform eines
Schlosses, bei welchem das Sperrelement 10 und das
Rampenelement 11 auf einem als Scheibe ausgebilde-
ten Stellglied 7 ausgebildet sind, welches durch einen
Antrieb in Form eines normalen Elektromotors 8 über
eine Segmentverzahnung verstellt wird. Das Sperrglied
5 schlägt entweder am Sperrelement 10 an, oder, wenn
die Scheibe 7 verdreht wird, läuft es auf das Rampen-
element 11. Auch hier ist die eingestellte Manganplatte
52 gezeigt, aber auch die Tastfalle 53. Sofern ein Durch-
bohren beispielsweise nach schräg neben die Mangan-
platte 52 erfolgt, wird die manipulierende Person versu-
chen, mit einem Schraubenzieher, einem Stift oder der-
gleichen das Stellglied 7 zu ertasten und zu verdrehen.
Zu diesem Zweck ist die Tastfalle 53 ausgebildet, in wel-
cher der Manipulator mit seinem Schraubenzieher her-

umstochern wird, ohne jedoch einen Effekt zu bewirken.
[0071] Die beschriebenen Ausführungsbeispiele die-
nen nur der Erläuterung und sich nicht beschränkend.

Bezugszeichenliste

[0072]

1 Schloss

2 Gehäuseteil

3 Schwenkarm

4 Gelenkarm

5 Sperrglied

6 Schlossriegel

7 Stellglied

8 Antrieb

9 Riegelverstelleinrichtung

10 Sperrelement

11 Rampenelement

12 Bewegungsbahn

13 Bewegungsrichtung

14 Abstützlager

15 Anschlussstück

16 Lagerkörper

17 Bolzen

18 Bohrung

19 Fortsatz

20 Bohrung

21 Anschlag

22 Anschlag

23 Abschnitt

24 Bohrung

25 Grundkörper
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26 Kopf

27 Rille

28 Sicherungsscheibe

29 Feder

30 Führungskontur

31 Halteblech

32 Stelleinrichtung

33 Schraube

34 Schieber

35 Tourstift

36 Zuhaltungen

37 Mitnehmer

38 Schlüssel

39 Deckel

40 Hebelarm

41 Arm

42 Lagerarm

43 Öffnung

44 Federstreifen

45 Endabschnitt

46 Kragen

47 Führungsstift

48 Drehachse

49 Schwenkachse

50 Platine

51 Bohrer

52 Manganplatte

53 Tastfalle

Patentansprüche

1. Elektronisches Schloss, insbesondere Sicherheits-
schloss, mit einem Schlossriegel (6), einer damit ver-
bundenen Riegelverstelleinrichtung (9), einem an
der Riegelverstelleinrichtung (9) angeordneten
Sperrelement (5) und einem mit dem Sperrglied (5)
zusammenwirkenden Sperrelement (10),
dadurch gekennzeichnet,
dass das Sperrglied (5) durch wenigstens ein Ma-
nipulationswiderstandselement abgesichert ist.

2. Elektronisches Schloss nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Manipulationswider-
standselement Mangan umfasst.

3. Elektronisches Schloss nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Manipulationswiderstandselement Faser-
anteile umfasst.

4. Elektronisches Schloss nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Faseranteile Glasfaser,
Kefler oder Kohlefaser umfassen.

5. Elektronisches Schloss nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Manipulationswiderstandselement als
Platte ausgebildet ist.

6. Elektronisches Schloss nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Manipulationswiderstandselement Stifte
umfasst.

7. Elektronisches Schloss nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Manipulationswiderstandselement als
Netz ausgebildet ist.

8. Elektronisches Schloss nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass im Bereich des Sperrelements eine Tastfalle
ausgebildet ist.

9. Elektronisches Schloss nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Tastfalle Nuten umfasst.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Elektronisches Schloss, insbesondere Sicher-
heitsschloss, mit einem Schlossriegel (6), einer da-
mit verbundenen Riegelverstelleinrichtung (9), ei-
nem an der Riegelverstelleinrichtung (9) angeord-
neten Sperrglied (5) und einem mit dem Sperrglied
(5) zusammenwirkenden Sperrelement (10), wel-
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ches durch wenigstens ein Manipulationswider-
standselement abgesichert ist, wobei im Bereich des
Sperrelementes eine Tastfalle ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Tastfalle Nuten umfasst.

2. Elektronisches Schloss nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Manipulations-
widerstandselement Mangan umfasst.

3. Elektronisches Schloss nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Manipulationswiderstandselement Faser-
anteile umfasst.

4. Elektronisches Schloss nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Faseranteile
Glasfaser, Kefler oder Kohlefaser umfassen.

5. Elektronisches Schloss nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Manipulationswiderstandselement als
Platte ausgebildet ist.

6. Elektronisches Schloss nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Manipulationswiderstandselement Stifte
umfasst.

7. Elektronisches Schloss nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Manipulationswiderstandselement als
Netz ausgebildet ist.
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